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Bericht 
des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zur Gemeinsamen Konferenz der Verkehrs und Straßenbauabteilungsleiter  
der Länder (GKVS) am 17./18. März 2021 (Video/Telefonschaltkonferenz) 

  
und zur Verkehrsministerkonferenz (VMK) am 15./16. April 2021  

(Video/Telefonschaltkonferenz) 

 TOP 4.2 Reform Auftragsverwaltung Bundesfernstraßen

Zum 1. Januar 2021 hat der Bund von den Ländern Planung, Bau, Betrieb, Erhaltung
und Verwaltung aller Bundesautobahnen sowie der Bundesstraßen in Berlin, Bremen
und Hamburg übernommen. Die bisherigen Länderaufgaben wurden mit der
Finanzierung des Bundes zusammengeführt, um eine netzweite Planung und
Bewirtschaftung zu ermöglichen sowie bundesweit einheitliche Qualitätsstandards zu
schaffen.

Der Betriebsstart der Autobahn GmbH des Bundes und des Fernstraßen-Bundesamtes
(FBA) verlief erfolgreich und störungsfrei. Die Autobahn GmbH sowie das FBA sind
arbeitsfähig. Die Autobahn GmbH und FBA haben planmäßig die gesetzlich
vorgesehenen Aufgaben übernommen. Das FBA ist – außer in Baden-Württemberg,
Bayern, Hamburg und Hessen – Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde für den Bau
oder die Änderung von Bundesautobahnen und Bundesstraßen in Bundesverwaltung.
Der Personalübergang von den Ländern auf den Bund verlief ebenfalls erfolgreich:
Insgesamt über 10.500 und somit rd. 94 Prozent der bisher für Autobahnaufgaben
zuständigen Beschäftigten der Länder sind zum 1. Januar 2021 zur Autobahn GmbH
und zum FBA gewechselt bzw. für die Autobahn GmbH und das FBA tätig.

Nach dem Betriebsstart werden sich Bund, Autobahn GmbH, FBA und Länder weiter
eng strategisch und fachlich austauschen, auch zum vollständigen Erreichen der
Reformziele. Die Verkehrsministerkonferenz (VMK) hat den Bund am 14./15. Oktober
2020 um die Einrichtung eines strategischen Begleitgremiums der Länder bei der
Zentrale der Autobahn GmbH gebeten sowie angeregt zu prüfen, ob hierfür bestehende
Strukturen genutzt werden können. Ferner hat die VMK das BMVI gebeten, u. a. dafür
Sorge zu tragen, dass in den Niederlassungen der Autobahn GmbH fachliche
Begleitgremien mit Vertretern der Länder etabliert werden. In Abstimmung mit den
Ländern ist die Umsetzung dieser Bitten folgendermaßen vorgesehen: Die
Lenkungskreise mit Vertretern des BMVI, der Länder und der Autobahn GmbH, die sich
bereits in der Transformationsphase bewährt haben, werden fortgeführt. Zudem werden



2

für den Austausch die bestehenden regelmäßigen Formate der Bund-Länder-Gremien
im Bereich der Bundesfernstraßenverwaltung genutzt.


